
Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und
wir kommen zum Aufruf des Tagesordnungs-
punkts 16

Thüringer Gesetz zur Anpas-
sung der Besoldung und Ver-
sorgung in den Jahren 2024
und 2025 und zur Änderung
besoldungs- und versorgungs-
rechtlicher sowie anderer Vor-
schriften
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung
- Drucksache 7/9853 - 
ERSTE BERATUNG

Wird hier das Wort zur Begründung gewünscht?
Frau Ministerin Taubert, Sie haben das Wort.

Taubert, Finanzministerin:
Danke, Herr Präsident. Meine Damen und Her-
ren Abgeordneten, mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf werden insbesondere die Ergebnisse der
Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen
Dienst der Länder vom 9. Dezember 2023 zeit-
gleich und systemgerecht auf die Beamtinnen und
Beamten, Richterinnen und Richter und Versor-
gungsempfänger übertragen. Zugleich wird durch
diesen eine verfassungsgemäße Alimentation in
den Jahren 2024 – also dieses Jahr – und 2025
nach den Maßgaben der Beschlüsse des Bundes-
verfassungsgerichts vom 4. Mai 2020 gewährleis-
tet.

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder, die TdL,
hat sich mit den Gewerkschaften insbesondere auf
eine Inflationsausgleichseinmalzahlung sowie Infla-
tionsausgleichsmonatszahlung in Höhe von insge-
samt 3.000 Euro ab dem 1. November 2024 ge-
einigt. Ab dem 1. November 2024 gibt es einen
Sockelbetrag in Höhe von 200 Euro und dann eine
lineare Entgelterhöhung, die zum 1. Februar 2025
greift, um 5,5 Prozent für die Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst der Länder.

Bereits im Vorgriff auf diese Tarifeinigung wurde
den Beamtinnen und Beamten, den Richterinnen
und Richtern und den Versorgungsempfängern in
Thüringen mit dem Gesetz zur Gewährleistung
einer verfassungsgemäßen Alimentation im Jahr
2023, also im vergangenen Jahr, die Besoldung
zum 1. Januar 2023 um 3,25 Prozent angeho-
ben. Ferner wurden bereits im Jahr 2023, einem
Jahr hoher Inflation, steuerfreie Sonderzahlungen
zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherprei-
se gewährt. Bei der Übertragung der Tarifeinigung
wird diese bereits im Vorgriff auf die Tarifeinigung

erfolgte Besoldungsanpassung und die gewährten
Sonderzahlungen gemäß § 14 Thüringer Besol-
dungsgesetz angerechnet. Damit haben wir wieder
ein Gleichauf der Bezügeerhöhung bei den Tarifbe-
schäftigten und natürlich bei den Beamtinnen und
Beamten hergestellt.

Zudem, meine Damen und Herren, ist bei der
Übertragung der Tarifeinigung auf die Beamtinnen
und Beamten, Richterinnen und Richter und Ver-
sorgungsempfänger zu berücksichtigen, dass der
tarifvertraglich vereinbarte Sockelbetrag in Höhe
von 200 Euro, der im Tarifbereich einheitlich auf
alle Tabellenbeträge aufgeschlagen wird, für den
Bereich der Beamtinnen und Richter systemwidrig,
leistungsfeindlich und damit verfassungsrechtlich
höchst bedenklich ist. Daher wurde, wie wir das
in vielen Tarifsteigerungen der Vorjahre gemacht
haben, das in der Tarifeinigung enthaltene Äquiva-
lent dieses Sockels berechnet – das sind 4,76 Pro-
zent – und den Berechnungen zugrunde gelegt.
Nach Anrechnung der bereits zum 1. Januar 2023
erfolgten Anpassung in Höhe von 3,25 Prozent,
die in den Bezügen weiter stetig fortwirkt, ist zum
1. November 2024 damit noch eine prozentuale Er-
höhung der Beträge um 1,462 Prozent erforderlich,
um auch hier das Gleichauf zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren,
wird das Thüringer Besoldungsgesetz in unserem
Gesetzentwurf wie folgt geändert. Die Bezüge wer-
den zum 1. November 2024 um 1,462 Prozent und
zum 1. Februar 2025 um 5,5 Prozent angehoben.
Die Anwärtergrundbeträge werden auf der Basis
der ab 1. Dezember 2022 gültigen Beträge zum
1. November 2024 um 100 Euro und zum 1. Fe-
bruar 2025 um weitere 50 Euro angehoben, sofern
eine prozentuale Erhöhung um 5,5 Prozent nicht
günstiger ist. Also wir machen eine Vergleichsrech-
nung und geben dann den günstigeren Betrag. Fer-
ner wird eine Rechtsgrundlage für die Gewährung
der Sonderzahlungen im Jahr 2024 unter Anrech-
nung der bereits im Jahr 2023 gewährten Sonder-
zahlung zur Abmilderung der gestiegenen Verbrau-
cherpreise geschaffen.

Zudem wird durch temporäre Erhöhungsbeträge,
die zusätzlich zu den kinderbezogenen Familien-
zuschlägen für das dritte, vierte und jedes weite-
re Kind gewährt werden, sowie durch die Gewäh-
rung eines alimentativen Ergänzungszuschlags für
tatsächliche Alleinverdienerfamilien mit Kindern ei-
ne verfassungsgemäße Alimentation für die Jah-
re 2024 und 2025 gewährleistet. Der alimentative
Ergänzungszuschlag ist dabei so ausgestaltet, dass
er nicht dazu geeignet ist, in die Wahlfreiheit der
Beamten hinsichtlich ihres Familienstatus und ihrer
Familienplanung einzugreifen. Er gewährleistet je-
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doch all den verheirateten Beamtinnen und Beam-
ten mit Kindern eine verfassungsgemäße Alimenta-
tion, die tatsächlich in einer Alleinverdienerfamilie
leben. Damit erfolgt eine Anpassung der Besoldung
an die Lebenswirklichkeit, wonach auch in Thürin-
gen weit überwiegend beide Ehepartner berufstätig
sind und gemeinsam finanziell zum Unterhalt der
Familie beitragen. Die Alleinverdienerehe bildet je-
doch weiterhin den Bezugsrahmen im Sinne einer
Untergrenze für eine verfassungsgemäße Alimen-
tation. Deren Alimentation muss den vom Bundes-
verfassungsgericht vorgegebenen Mindestabstand
zum Grundsicherungsniveau auf jeden Fall einhal-
ten. Dies wird mit dem alimentativen Ergänzungs-
zuschlag sichergestellt.

Mit der Implementierung des Familienmodells ei-
ner Hinzuverdienerehe wird der Gestaltungsspiel-
raum genutzt, der sich aus der Fortentwicklungs-
klausel nach Artikel 33 Abs. 5 Grundgesetz ergibt.
Die Berücksichtigung von Ehegatteneinkommen bei
der Ermittlung der verfassungsgemäßen Alimenta-
tion greift nicht in den Kernbereich der zu beach-
tenden Strukturprinzipien ein. Eine entsprechende
Änderung des Besoldungsrechts ist daher grund-
sätzlich verfassungsrechtlich zulässig. Mit dem Ge-
setzentwurf wird basierend auf den derzeit vorlie-
genden Erkenntnissen schlussendlich eine verfas-
sungsgemäße Alimentation in Thüringen für die
Jahre 2024 und 2025 gewährleistet. Die Vorgaben
der Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts
vom 4. Mai 2020 werden in der Gesetzesbegrün-
dung geprüft, dokumentiert und begründet.

Des Weiteren enthält der Gesetzentwurf Maßnah-
men zur Steigerung der Attraktivität des öffentli-
chen Dienstes. So wird in allen Besoldungsgruppen
mit aufsteigendem Grundgehalt die jeweils nied-
rigste Erfahrungsstufe rückwirkend zum 1. Januar
2024 gestrichen und die allgemeine Zulage für alle
Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes
ebenso wie beim gehobenen und höheren Dienst
einheitlich gestaltet und mit Wirkung ab 1. Novem-
ber 2024 nur noch ein Betrag in Höhe des Be-
trags für die Besoldungsgruppe A9 für den mittleren
Dienst ausgebracht. Ferner wird in der Besoldungs-
ordnung A nach erfolgter sachgerechter Bewertung
bei der Besoldungsgruppe A10 das Amt „Sonder-
pädagogischer Assistent“ für die sonderpädagogi-
schen Fachkräfte mit abgeschlossenem Hochschul-
studium eingefügt.

Zudem werden mit dem Gesetzentwurf Änderun-
gen im Thüringer Beamtenversorgungsgesetz und
im Thüringer Hochschulgesetz vorgenommen. Der
Gesetzentwurf wurde den kommunalen Spitzenver-
bänden sowie den Spitzenverbänden der Gewerk-
schaften und Berufsorganisationen mit der Möglich-

keit zur Stellungnahme übersandt. Diese – das will
ich hier auch sagen – kritisieren überwiegend die
Anrechnung der Besoldungserhöhung und der Son-
derzahlung des letzten Jahres sowie den alimenta-
tiven Ergänzungszuschlag. Stattdessen fordern sie
weitere prozentuale Erhöhungen. Den vorgetrage-
nen Einwänden konnten wir nicht folgen. Die Stel-
lungnahmen der Landesregierung zu den Ausfüh-
rungen des tbb, des DGB, des Verbands der Ar-
beitsrichterinnen und Arbeitsrichter Thüringens, des
Thüringer Richterbundes und des Bundes Deut-
scher Finanzrichterinnen und Finanzrichter – Lan-
desverband Thüringen – wurden mit dem Gesetz-
entwurf vorgelegt.

Ich bitte, den Gesetzentwurf zur weiteren Bera-
tung an den zuständigen Haushalts- und Finanz-
ausschuss zu überweisen. Herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich eröffne die Aus-
sprache und als Erster erhält das Wort Herr Abge-
ordneter Hande, Fraktion Die Linke.

Abgeordneter Hande, DIE LINKE:
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, das vorliegende Gesetz ist
ein Mantelgesetz. Neben der Anpassung der Besol-
dung und der Versorgung für die Beamtinnen und
Beamten des Landes und der Kommunen werden
weitere Sachverhalte geregelt – Frau Ministerin hat-
te das ja in der Einbringung auch schon genannt,
darunter, wie gesagt, auch das Berufungsverfahren
im Hochschulgesetz oder die Zahlung weiterer Hil-
fen an Hochschulen. Dazu würde ich dann gleich
noch etwas sagen.

Bei der Besoldung, dem Kernbestandteil des Ge-
setzes, geht es um die Übernahme des Tarifergeb-
nisses für die Beschäftigten und auch für die Be-
amten des Landes. Der Tarif für die Beschäftigten
wurde zuletzt am 9. Dezember 2023 geändert. Mit
der Änderung des TV-L wurde zunächst eine Null-
runde bis Oktober 2024 beschlossen und ab No-
vember 2024 sollen die Gehälter um 200 Euro stei-
gen und im Februar des kommenden Jahres um
weitere 5,5 Prozent. Außerdem wird, wie gesagt, ei-
ne Inflationsausgleichssonderzahlung in Höhe von
3.000 Euro gewährt. Dieses Ergebnis der Tarifrun-
de soll jetzt auf die Beamtenbesoldung übertragen
werden und genau das geschieht mit dem hier vor-
gelegten Gesetzentwurf.
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Im Jahr 2023 haben die Beamten mit dem Gesetz
zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Ali-
mentation bereits ab Januar 2023 eine Erhöhung
von 3,25 Prozent bekommen. Die Angestellten ha-
ben dies nicht bekommen. Daher wurde in § 14
des Alimentationsgesetzes festgelegt, dass diese
3,25 Prozent mit den zu erwartenden Tarifergebnis-
sen verrechnet werden. Diese Anrechnung ist also
bereits gesetzlich geregelt.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen
Sie mich die einzelnen Bestandteile der Transfor-
mation des Tarifergebnisses in das Besoldungsge-
setz etwas sauberer abschichten. Die Übernahme
der Sonderzahlung von 3.000 Euro ist mit dem Ge-
setzentwurf gesichert, da können wir also einen Ha-
ken dranmachen. Die Steigerung des Bruttogehalts
um 5,5 Prozent zum 1. Februar 2025 wird eins zu
eins umgesetzt, zeitgleich, inhaltsgleich, auch da
kann ein Haken ran. Was bleibt, ist lediglich die
Umsetzung des Sockelbetrags von 200 Euro ab
November 2024 in der Besoldungstabelle. Frau Mi-
nisterin Taubert hatte das schon angesprochen. Es
ist tatsächlich etwas komplizierter. Die Angestellten
bekommen Entgelt nach Tabelle, nur einen Betrag.
Der Beamte bekommt Grundgehalt und noch all-
gemeine Zulagen und meist auch noch Familien-
zuschlag, 168 Euro vielleicht für den Partner, zwi-
schen 300 und 800 Euro pro Kind. Die 3,25 Prozent
ab Januar haben die Beamten auf alle Besoldungs-
bestandteile bekommen, und nicht alle haben drei
Kinder. Diese 200 Euro sind rechnerisch 4,76 Pro-
zent. Bei bereits gezahlten 3,25 Prozent müssen
also noch 1,46 Prozent hinzukommen. Der Durch-
schnitt ist auch so eine Sache. Dieser wird als
Grundlage genommen. In den unteren Besoldungs-
gruppen könnte dies vielleicht – das schauen wir
uns dann auch weiter an – hier und da zu einer
Schlechterstellung kommen, wenn denn nicht ande-
re Komponenten mit hinzugerechnet werden könn-
ten, zum Beispiel die allgemeine Stellenzulage.
Diese wird in den Besoldungsgruppen A6, A7 und
A8 von 54,33 Euro auf 97,08 Euro angehoben, also
42,75 Euro mehr.

Ich möchte Ihnen ein ganz konkretes Beispiel vor-
rechnen. Eine Beamtin der untersten Besoldungs-
gruppe in der A6, Stufe 3, mit Lebenspartner und
einem Kind bekommt im November 2024, wenn
die Angestellten 200 Euro mehr bekommen, etwa
190 Euro brutto mehr. Und jetzt müsste natürlich
noch beachtet werden, dass Beamte keine Beträge
zur Renten- oder Arbeitslosenversicherung zahlen,
dann sehen Sie schon, dass sie gegenüber ange-
stellten Kolleginnen und Kollegen unter dem Strich
nicht schlechtergestellt sind.

Aber, meine Damen und Herren, natürlich ist für
Rot-Rot-Grün, meine Fraktion, aber auch die Re-
gierungskoalition insgesamt klar, dass wir keine
Schlechterstellung von Beamten gegenüber Be-
schäftigten wollen. Wir wollen aber auch keine
Schlechterstellung von Beschäftigten gegenüber
Beamten. Mit uns ist ganz klar eine Gleichbehand-
lung am Ende zeit-, inhalts- und wirkungsgleich in
der Übernahme des Tarifabschlusses sicher. Aber
da nun mal die Unterschiedlichkeit der Systeme
immer nur in Annäherung in Einklang gebracht wer-
den kann, kann dieser Regierungsentwurf – sagen
wir mal – als eine größtmögliche Annäherung in
der tatsächlich effektiven Auszahlung angesehen
werden.

Mögliche Differenzen, die sich insbesondere bei
dem 200-Euro-Sockelbetrag eventuell ergeben,
werden wir im Ausschuss, glaube ich, noch mal nä-
her beleuchten. Wir werden uns im Ausschuss ge-
gebenenfalls oder sicherlich auch anschauen, wie
das andere Bundesländer handhaben, insbesonde-
re Bayern, was da nach gegenwärtigem Stand vor-
aussichtlich eine andere Regelung ansetzen wird.
Das werden wir sicherlich diskutieren.

Ich möchte nur an der Stelle noch kurz auf einen
anderen Punkt im vorgelegten Gesetzentwurf ein-
gehen, und zwar auf Artikel 9 des Gesetzentwurfs.
Hier geht es um die Änderung des Ausreichungs-
vereinfachungsgesetzes wegen der Energiekrise
bei den staatlichen Hochschulen bezüglich Strom-,
Gas- und Wasser- bzw. Warmwasserkosten, die
zur Unterstützung der Ausgabenerfüllung 2024 ent-
sprechend aus dem Corona- bzw. Energiesonder-
vermögen noch 6 Millionen Euro erhalten können.
Um das zu gewährleisten, brauchen wir die hier
vorgelegte entsprechende Gesetzesänderung.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Über-
weisung an den Haushalts- und Finanzausschuss
ist bereits beantragt, das hatte die Ministerin schon
getan. Ich würde mich dem natürlich anschließen,
darf an der Stelle schon sagen, dass wir vorsorg-
lich bereits für morgen eine Sitzung des Haushalts-
und Finanzausschusses angesetzt haben, in der
auch jener Gesetzentwurf, sofern er denn überwie-
sen wird, in eine Anhörung gegeben werden soll,
damit wir möglichst schnell diese Umsetzung auf
den Weg bringen können mit der zweiten Lesung
hier im Haus und dann natürlich die beamteten Kol-
leginnen und Kollegen auch diesen Tarifabschluss
effektiv übernehmen können.

Wie gesagt, ich beantrage noch mal die Überwei-
sung an den HuFA und bedanke mich für Ihre Auf-
merksamkeit.

Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 134. Sitzung - 25.04.2024 11305

(Abg. Hande)



(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die Fraktion
der CDU erteile ich das Wort Herrn Abgeordneten
Kowalleck.

Abgeordneter Kowalleck, CDU:
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, liebe Gäste, Sie haben schon aufgrund
der Diskussion gemerkt, es ist keine einfache Mate-
rie, die Anpassung der Besoldung und Versorgung,
aber das Thema beschäftigt uns regelmäßig hier
im Hohen Haus, nicht nur in den Haushaltsberatun-
gen, sondern auch aufgrund der entsprechend not-
wendigen Angleichungen. Die Finanzministerin hat
auch ausführlich darüber berichtet und Herr Abge-
ordneter Hande hat ja auch schon sanfte Kritik am
Gesetzentwurf geäußert, was verschiedene Punk-
te angeht. Selbstverständlich werden wir das dann
auch noch mal im Haushalts- und Finanzausschuss
diskutieren. Wir haben für morgen 8.00 Uhr eine
Sondersitzung angesetzt, wo dann auch eine mögli-
che Anhörung auf den Weg gebracht wird. 

Ich muss an dieser Stelle allerdings noch mal kri-
tisieren, Herr Hande, das haben Sie ja auch er-
wähnt, dass wir erst so spät den Gesetzentwurf
bekommen. Sie wissen, das ist ein umfangreiches
Werk, das braucht auf jeden Fall eine entsprechen-
de Vorbereitung. Sicher haben auch die anderen
Fraktionen schon verschiedene Anfragen von den
Verbänden und Gewerkschaften bekommen, wo
nun der Gesetzentwurf liegt und wann er einge-
bracht wird. Heute ist es so weit.

Die Finanzministerin hat auch schon gesagt, dass
im Vorfeld bereits verschiedene Verbände und Ge-
werkschaften angehört wurden. Das ist ein übli-
ches Verfahren, damit dann auch schon Hinweise
kommen. Ich möchte hier noch mal auf zwei Wort-
meldungen eingehen. So äußerte sich der Deut-
sche Gewerkschaftsbund Hessen-Thüringen in sei-
ner Stellungnahme an das Thüringer Finanzminis-
terium folgendermaßen: „Es ist […] bedauerlich,
dass trotz unserer umfangreichen Stellungnahme[n]
und verschiedener Gespräche auch auf politischer
Ebene unsere Vorschläge und die Interessen un-
serer Mitglied[er] nicht in den Gesetzentwurf aufge-
nommen worden sind.“ Der Beamtenbund Thürin-
gen „begrüß[]t zwar die Besoldungsverbesserun[g]
für Beamtinnen und Beamte mit Unterhaltsverpflich-
tungen gegenüber Kindern, vermisst [werde] weiter-
hin eine insgesamt ausgewogene Gestaltung der

Besoldungsstruktur, die nicht allein dem Abstands-
gebot zur sozialen Grundsicherung, sondern auch
dem besoldungsinternen Abstandsgebot […] hinrei-
chend Rechnung trägt. Es geht vielmehr darum“ –
so der Verband weiter – „eine insgesamt system-
und zukunftsgerechte Besoldungsstruktur zu schaf-
fen, die besoldungsinterne Verwerfungen vermeidet
und für alle Ämter der Besoldungsordnung sachge-
rechte Lösungen [vorsieht].“ Das zeigt auch schon
die Probleme auf, die wir auch im Haushalts- und
Finanzausschuss beraten werden.

Es wurde an dieser Stelle auch schon gesagt, dass
mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die Besoldung
der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und
Richter entsprechend der Tarifeinigung vom 9. De-
zember 2023 angepasst werden soll. Weiterhin ha-
ben wir an dieser Stelle die Aufgabe, die sogenann-
te verfassungsgemäße Alimentation für unsere Be-
amtinnen und Beamten in Thüringen auf den Weg
zu bringen, denn es ist zumindest aus unserer
Sicht auch wichtig, dass auch hier die notwendigen
Voraussetzungen geschaffen werden. Die amtsan-
gemessene und somit verfassungsgemäße Besol-
dung ist immer wieder herzustellen, das wissen
Sie. Gerade mit Blick auf den Mindestabstand zur
Grundsicherung besteht regelmäßiger Anpassungs-
bedarf und es sind immer wieder Reparaturleis-
tungen vorzunehmen. Hier haben wir eben auch
ein Beispiel gehört. Im Haushalts- und Finanzaus-
schuss ist dann, denke ich, morgen auch die ent-
sprechende Anhörung auf den Weg zu bringen.

An dieser Stelle muss ich mich aber leider wieder-
holen und an den 21. Oktober 2021 erinnern. An
diesem Tag haben wir neben der Herstellung der
verfassungsgemäßen Alimentation auch zwei Ent-
schließungsanträge beschlossen, einen von Rot-
Rot-Grün und einen von der CDU und FDP. Auf
letzteren möchte ich heute noch mal eingehen,
denn es zeigt einmal wieder, wie die Landesregie-
rung mit Beschlüssen des Landtags umgeht. Im
Beschluss wurde Folgendes formuliert: „Der Land-
tag fordert die Landesregierung auf, […] das Be-
soldungsrecht in Thüringen einer Evaluierung zu
unterziehen mit dem Ziel, das Besoldungsgefüge
dahin gehend neu zu ordnen, dass eine dauer-
hafte und stabile angemessene Besoldung umge-
setzt, der Beamtendienst im Freistaat attraktive Be-
dingungen bereithält und die Besoldung leistungs-
orientierte Elemente vorsieht. Die Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts sind dabei nicht zur
Berechnung und Begründung der Angemessenheit,
sondern lediglich zur Kontrolle heranzuziehen“. Wir
hatten unter Punkt 2 formuliert: „zur Erarbeitung
von Grundsätzen, Zielen und Lösungsansätzen
zur Modernisierung des Thüringer Beamtenrechts
die Thüringer Interessenvertreter beziehungsweise
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‑verbände wie zum Beispiel den Thüringer Beam-
tenbund, den Deutschen Gewerkschaftsbund so-
wie den Thüringischen Landkreistag und den Ge-
meinde- und Städtebund Thüringen einzubeziehen.
Über das Ergebnis ist dem Landtag bis zum 31. De-
zember 2022 zu berichten.“

Ich halte fest: Eine entsprechende Berichterstattung
hat im Landtag bis heute nicht stattgefunden. Auch
der rot-rot-grüne Entschließungsantrag bat die Lan-
desregierung, das Besoldungsgefüge zu evaluieren
und bis zum 31. Dezember 2022 Bericht darüber
zu erstatten. Wir müssen feststellen, die Landesre-
gierung hat auch da wiederum ihre Hausaufgaben
nicht gemacht.

Meine Damen und Herren, so wird es nicht gelin-
gen, den anstehenden Generationswechsel im öf-
fentlichen Dienst in dieser Dekade erfolgreich zu
bewältigen und das Beamtentum auch für künfti-
ge Generationen attraktiv und erstrebenswert zu
gestalten. Unser Besoldungsrecht – ich denke, da
sind wir uns alle einig – gehört auf den Prüfstand
und muss neu geordnet werden. Dass dies kei-
ne kurzfristige und leichte Aufgabe ist, ist offen-
sichtlich. Doch wir dürfen uns nicht länger davor
scheuen, sondern müssen uns gemeinsam mit dem
Beamtenbund, dem Gewerkschaftsbund und den
kommunalen Spitzenverbänden an einen Tisch set-
zen, um für unseren öffentlichen Dienst eine zu-
kunftsfähige und attraktive, leistungsfähige Lösung
zu erarbeiten.

Meine Damen und Herren, der öffentliche Dienst ist
nicht nur Dienstleister, sondern auch Schnittstelle
zwischen Verwaltung und den Menschen im Frei-
staat. Die Besoldung muss deshalb so ausgestattet
sein, dass Thüringen im Wettbewerb mit privaten
Arbeitgebern der freien Wirtschaft, Dienstherren an-
derer Länder dauerhaft attraktiv bleibt, um Fach-
und Führungsfunktionen mit den besten Köpfen
besetzen zu können. Besondere Aufgabe im an-
gestrebten Novellierungsprozess wird es sein, die
haushalterischen Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen einzuhalten, zu berücksichtigen und
in Einklang mit der notwendigen Wertschätzung
des Thüringer Beamtentums zu bringen, um einen
langfristigen Besoldungsfrieden in Thüringen zu er-
zielen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, an dieser
Stelle gilt nicht zuletzt den Beamtinnen und Beam-
ten im Freistaat, die an unterschiedlichsten Stellen
für unsere Thüringerinnen und Thüringer wichtige
Arbeit leisten, ein besonderer Dank.

(Beifall CDU, Gruppe der FDP)

Deshalb ist es uns auch ein besonderes Anliegen,
diesen Gesetzentwurf intensiv im Haushalts- und

Finanzausschuss zu diskutieren und noch mal in-
tensiver auf die verschiedenen Argumente einzuge-
hen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU, Gruppe der FDP)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen erteile ich Frau Abgeordne-
ter Rothe-Beinlich das Wort.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, zum Gesetz selbst hat die Ministerin aus-
führlich eingeführt. Auf die Debatte im Vorfeld,
wenn ich das so sagen darf, und Stellungnahmen,
die auch schon vorab, wie das so üblich ist, ein-
gegangen sind, sind sowohl Herr Hande als auch
Herr Kowalleck eingegangen und haben auch dar-
auf verwiesen, dass bereits morgen – und das ist,
glaube ich, auch wirklich ein wichtiges Signal an
alle, die das betrifft und die natürlich auch auf diese
Anpassung warten – in einer Sondersitzung des
Haushalts- und Finanzausschusses eine Anhörung
zu dem Gesetz beschlossen werden soll.

Ich will ankündigen, weil wir wissen, dass es mor-
gen bereits eine Sondersitzung geben wird, dass
wir morgen schon einen Änderungsantrag zum
Gesetz einbringen werden. Ich hoffe für diesen
auf breite Unterstützung. Darin geht es um den
Inflationsausgleich für die Lehrerinnen und Lehrer
und das pädagogische Personal an unseren freien
Schulen. Diese sind nämlich bislang nicht bedacht,
erhalten den Inflationsausgleich noch nicht. Aus un-
serer Sicht gibt es da durchaus ein Gleichstellungs-
gebot. Wir jedenfalls fühlen uns allen Lehrerinnen
und Lehrern gleichermaßen verpflichtet, auch wenn
sie an den freien Schulen arbeiten.

Deswegen wollen wir für einen Artikel 13, der an-
gefügt werden soll, morgen im Haushalts- und Fi-
nanzausschuss einen Vorschlag unterbreiten, der
auch bereits formuliert ist und der eine Erstattungs-
regelung für die Zahlung einer Inflationsausgleichs-
prämie enthält. Alle, die sich Sorgen machen: Hier
ist jedenfalls sichergestellt – so ist auch die Formu-
lierung gewählt, Sie können sich das dann auch
anschauen, wir werden das unmittelbar nach der
erfolgreichen Überweisung an den Ausschuss, von
der ich ausgehe, natürlich einreichen, sodass Sie
das nachlesen können –, dass dieses Geld auch
direkt bei den Lehrerinnen und Lehrern, den Er-
zieherinnen und sonderpädagogischen Fachkräften
ankommt. Also es geht nicht darum, den Trägern
eine zusätzliche Zahlung zu geben, wohl aber, dass
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die Lehrerinnen und Lehrer für deren zusätzliche
Kosten, die bei ihnen genauso anfallen, wenn sie
an freien Schulen unterrichten, in ihrem alltäglichen
Leben, diese Zahlung auch erhalten.

In diesem Sinne möchte ich einfach nur schon
dafür sensibilisieren, weil wir alle wissen, die Zeit
drängt ein Stück weit. Das hat auch was damit
zu tun, wie lange die Regularien für die Steuer-
befreiung solcher Zahlungen gelten. Ich hoffe auf
Ihre wohlwollende Unterstützung morgen im Aus-
schuss, damit wir diesen Änderungsantrag dann
auch gleich mit in das Verfahren der Anhörung ge-
ben können. Vielen herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Für die Parlamen-
tarische Gruppe der FDP spricht jetzt Frau Abge-
ordnete Baum.

Abgeordnete Baum, Gruppe der FDP:
Vielen Dank, Herr Präsident. Ich springe hier ein,
bin deswegen auch froh, dass Frau Ministerin
schon zu den Einzelheiten ausgeführt hat. Ich habe
auch eine Aufschlüsselung hier gehabt, was alles in
dem Gesetz passiert. Das kann ich mir jetzt sparen,
denn besser kann ich es am Ende sehr sicher auch
nicht.

Frau Ministerin hat auch schon ausgeführt, dass
wir schon 2023 an dem Gesetz rumgearbeitet ha-
ben, sage ich mal ein bisschen salopp, um die
verfassungsgemäße Alimentation auf die Wege zu
bringen. Wir haben in der Debatte damals schon
kritisiert, dass das mit dem Reparieren von solchen
Strukturen immer schwierig ist. Insofern kann ich
mich eigentlich der Kritik von Maik Kowalleck und
auch der Beamtinnen und Beamten, die sich in
ihrer Zuschrift dazu geäußert haben, nur anschlie-
ßen, dass eine amtsangemessene Besoldung aus
unserer Sicht eine aufgabenbezogene Besoldung
ist und nicht, der Verfassungsmäßigkeit hinterher-
zurennen und die verfassungsgemäße Alimentati-
on immer wieder sicherzustellen, wenn sich her-
ausstellt, dass die irgendwie offensichtlich unten
irgendwelche Strukturen verändert haben.

Wir hätten uns auch gewünscht, dass wir bei der
Frage nach der Evaluation der Besoldungsstruktur
und der Frage, wie wir die auf die Füße stellen
können, damit wir nicht jedes Jahr die verfassungs-
gemäße Alimentation irgendwie gesetzmäßig nach-
ziehen müssen, es hätte uns auch gefreut, wenn
wir da einen Schritt weitergekommen wären. Das

hat auch nichts damit zu tun, dass man niemandem
irgendwie ein gutes Gehalt gönnt, das ist auf keinen
Fall die Frage, das gönnen wir unseren Beamtinnen
und Beamten auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob
es nicht sinnvoller wäre, das grundsätzlich auf ver-
nünftige Füße zu stellen und dann auch eine Struk-
tur zu haben, mit der alle rechnen können, denn
wir reden nicht über Peanuts. Wenn wir uns den
Kernhaushalt anschauen, dann reden wir bei der
Erhöhung dieser Besoldung für das Jahr 2024 von
43 Millionen Euro, 2025 sind es dann 140 Millionen
Euro und ab 2026 werden es 149 Millionen Euro
jährlich. Für die Kommunen kommen auch noch zu-
sätzliche Kosten hinzu. Es geht hier um richtig viel
Geld. Ja, die Anpassung ist aufgrund von Bundes-
und Landesgesetzgebung notwendig. Aber wenn
ich nach wiederholten Besoldungserhöhungen mitt-
lerweile schon von Beamtinnen und Beamten ge-
fragt werde, warum es denn jetzt eigentlich schon
wieder mehr Geld gibt, dann sollten wir uns viel-
leicht Gedanken machen, ob wir an der Stelle in
der Art und Weise, wie wir zu dieser Besoldung
kommen, irgendwas falsch machen.

Die Kosten, die auf jeden Fall damit verbunden
sind, und auch die Frage nach der Evaluation, die
nach wie vor offen ist, zeigen uns auf jeden Fall,
dass wir immer noch die allgemeine Verwaltungs-
reform nötiger denn je haben. Da bleiben wir bei
unserer Position, dass wir lieber mit weniger Ver-
waltungskräften, die im Zweifel besser bezahlt sind,
auskommen, als dass wir den Verwaltungsapparat
aufrechterhalten, bei dem wir viele Stellen erstens
gar nicht mehr besetzen können und zweitens im-
mer in den Bezahlungen hinterherrennen.

Also es ist dringend eine Aufgabenkritik geboten
und die Besoldungsstruktur gehört nach wie vor auf
einen vernünftigen Prüfstand, der dann mit einem
Ergebnis rauskommt, dass wir nicht jedes Jahr neu
anpassen müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Weitere Redemel-
dungen aus den Reihen der Abgeordneten kann ich
nicht erkennen. Aber Frau Ministerin Taubert möch-
te gern für die Landesregierung sprechen.

Taubert, Finanzministerin:
Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, auch
allen Rednerinnen und Rednern, für das Verständ-
nis, dass wir das jetzt vorlegen, weil wir tatsächlich
einen langen Vorlauf hatten, auch gerade mit dem
Thüringer Beamtenbund und mit dem DGB.
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Frau Baum, ich würde es gern so machen, wie Sie
es sagen. Und auch, was Herr Kowalleck gesagt
hat: Das Thema, dass wir da säumig sind, haben
Sie angesprochen. Für mich ist das insofern kein
Problem, weil wir uns umgehend zusammengesetzt
haben, gerade mit dem tbb und auch mit dem DGB.
Aber es gibt keine einfache Lösung. Wir können in
keinem anderen Bundesland – so schön, wie das
wäre – einfach abschreiben und sagen, die machen
es besser. Das gibt es nicht. Wir können/müssen
etwas Neues machen. Wir schließen jetzt schon
und werden das in Zukunft in hohem Maße noch
weitermachen, wenn wir die unteren Besoldungs-
gruppen kappen und streichen, dass wir einer Be-
völkerungsgruppe die Verbeamtung nicht mehr er-
möglichen können, weil das, was sie zu leisten
haben, was dort an Leistungen eingestuft wird, ge-
genüber den anderen geringfügig ist und wir damit
diese unendlich vielen Gerichtsentscheidungen, die
in den letzten 100 Jahren zur Besoldung getroffen
wurden, eben sonst nicht umsetzen können.

Das Verfassungsgericht ist nun mal das letzte Ge-
richt, das uns diese Aufgaben gegeben hat. Wir
haben fünf Parameter, wir sprechen heute – auch
Herr Kowalleck hat das angesprochen – von zwei
Parametern. Der eine Parameter ist die Alimentati-
on, ist das Mindestabstandsgebot von der Grund-
sicherung, die uns vorgegeben wurde. Der zwei-
te Parameter, der genau unmittelbar damit zusam-
menhängt und uns deswegen sehr schwer handeln
lässt, anders handeln lässt, ist genau dieses Ab-
standsgebot, das Sie, Herr Kowalleck, erwähnt ha-
ben. Abstandsgebot zwischen den Besoldungen,
zwischen A7 und A8, zwischen A11 und A12 und
zwischen A7 und A15, das wird ja alles eingestuft,
nicht umsonst gibt es diese Dinge. Die sind gericht-
lich ausgeurteilt bis ins letzte kleine i-Tüpfelchen.

Jetzt müssen wir uns in diesem Korsett bewegen.
So schön es wäre, dass wir nicht, wie Sie gesagt
haben, daran rumfrickeln – das machen wir natür-
lich nicht –, sondern wir berechnen es. Wenn uns
das Verfassungsgericht vorgibt, du musst alle Vor-
züge und Vergünstigungen, die zum Beispiel die
Stadt Erfurt und die Stadt Jena – das sind ja die
größten – den Kindern von SGB-II-Empfängern ge-
ben – kostenloser Eintritt im Zoo –, all das berech-
nen wir und deswegen ist das Ding so dick. Das
nehmen wir auf und schreiben es in eine Tabelle
und berechnen, welchen geldwerten Vorteil diese
Situation hat. Wir haben uns das nicht ausgedacht,
sondern wir müssen dieses Gerichtsurteil umset-
zen. Das bündeln wir und deswegen haben wir
schon die hohen Familienzuschläge. Die Ursache
sind Kinder und beim Vergleich muss ich natürlich
das auch bei den Kindern wieder machen. Das ist
die Problemlage. Es gibt keine einfache Evaluation,

es gibt keine einfache Idee von den Verbänden,
die haben wir abgefragt und haben gesagt: Alles,
was ihr uns vorschlagt, wollen wir gern diskutieren.
Wie kommen wir zu einer besseren Besoldung? Wir
müssen so und so bei jeder Tarifeinigung das Be-
soldungsgesetz anpassen. Das haben wir in den
letzten Jahren getan, meistens war das alle zwei
Jahre.

Jetzt habe ich eine Frage mit den Gewerkschaften
diskutiert und möchte die heute auch kundtun, da-
mit Sie wissen, worüber wir nachdenken und war-
um wir so handeln. Eine von den vielen Richter-
vereinigungen hat uns geschrieben: Frau Taubert,
sind Sie doch mal mutig, geben Sie ein bisschen
mehr Geld aus und dann haben wir es für dieses
Jahr geschafft. Da sage ich: Ja, gut, wir können ja
noch 100 Millionen Euro drauflegen, kein Problem,
dann sind wir drüber, dann brauchen wir diese gan-
zen Dinge nicht so zu tun. Was machen wir denn
aber bei der nächsten Tariferhöhung? Geben wir
die obendrauf oder rechnen wir sie wieder an?
Dann kommen wir wieder zu der Frage, die wir jetzt
schon mit dieser Anrechnung beantwortet haben.

Und dass natürlich alle Vertreterinnen und Vertreter
der Beamtinnen und Beamten in den Vereinigungen
und Verbänden sagen: Es ist zu wenig Geld, es
muss mehr sein, es muss ein großer Sprung sein,
das ist doch verständlich, es ist eine Interessenver-
tretung. Das heißt doch aber nicht, dass die Lan-
desregierung nicht die Aufgabe hat, diese Forde-
rung zu bewerten und am Ende umzusetzen. Das
ist die Schwierigkeit, die wir auch in den nächsten
Jahren haben. Die Alternative wäre, wir machen
nichts, wir lassen uns verklagen bei der Alimenta-
tion und nehmen dann die Tariferhöhung und glei-
chen an. Dann haben wir das Problem nicht, dass
die Tarifbeschäftigten weit hinterherhinken und im-
mer weiter hinterherhinken, sondern dann müssen
wir in Kauf nehmen, dass die Verwaltung mit Ge-
richtsurteilen oder zumindest mit Klagen belastet
wird, weil wir dann sagen müssen: Immer nur, wenn
Tarifvereinbarungen getroffen wurden und wir das
zeitgleich und systemgerecht umsetzen, dann ma-
chen wir auch eine Anpassung der Besoldung. Das
ist die Alternative und die haben wir für uns ausge-
schlossen, weil wir gesagt haben, wir haben einen
Gesetzesauftrag und unser Auftrag ist es ja nicht,
sich immer vor Gericht zu treffen, sondern es an-
ders zu machen. Das heißt, wir haben einen Para-
digmenwechsel, der wird nicht so leicht verstanden,
der ist auch kompliziert, aber wir haben nach wie
vor zwei Systeme, die aber schwieriger vereinbar
geworden sind. Wir haben das Tarifsystem, da gibt
es Tarifverhandlungen, da gibt es Erhöhungen. Das
andere ist das Besoldungsrecht, da gibt es die Ali-
mentation und die Alimentation folgt anderen Din-
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gen. Wenn wir nicht wollen, dass es noch teurer
wird, dass wir das, was wir in der Alimentation
gemacht haben, dann auch auf die Tarifbeschäftig-
ten übertragen – die würden sich freuen –, dann
müssen wir tatsächlich in den sauren Apfel beißen
und uns jedes Jahr mit dieser Alimentation beschäf-
tigen. 

Ich wünsche gute Beratungen im Haushalts- und
Finanzausschuss. Ich weiß, dass es schwierig ist,
aber ich hoffe, dass wir eine gute Lösung hinbe-
kommen. Danke.

(Beifall SPD, Gruppe der FDP)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich schließe die Aus-
sprache. Es wurde Überweisung des Gesetzent-
wurfs an den Haushalts- und Finanzausschuss
beantragt. Wer dafür ist, den bitte ich um das
Handzeichen. Das sind alle Fraktionen des Ho-
hen Hauses. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?
Kann ich nicht erkennen. Damit ist die Ausschuss-
überweisung an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss angenommen und ich schließe diesen Ta-
gesordnungspunkt.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 17

Zweites Gesetz zur Änderung
des Thüringer E-Government-
Gesetzes
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung
- Drucksache 7/9855 - 
ERSTE BERATUNG

Wird hier das Wort zur Begründung gewünscht?
Keiner möchte das Wort zur Begründung. Dann
eröffne ich die Aussprache und als ersten Redner
rufe ich Herrn Abgeordneten Weltzien, Fraktion Die
Linke, auf.

Abgeordneter Weltzien, DIE LINKE:
Verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen
und Kollegen Abgeordnete – Gäste auf der Tribü-
ne leider keine mehr, aber dafür bestimmt am Li-
vestream! Um eine einfachere elektronische Kom-
munikation mit und innerhalb der öffentlichen Ver-
waltung sowie elektronische und medienbruchfreie
Kommunikations- und Bearbeitungsprozesse in der
öffentlichen Verwaltung zu ermöglichen, ist im Mai
2018 das Thüringer E-Government-Gesetz in Kraft
getreten und im Sommer 2022 zum ersten Mal
verändert worden. Nun gibt es in einigen Punkten
Veränderungs- bzw. Verlängerungsbedarf, der vor

allem auf der Wirkungsebene digitale Prozesse ver-
einfachen und voranbringen soll.

Ein Blick in das Dashboard zur OZG-Umsetzung
beispielsweise zeigt, dass wir mit Hamburg, Bayern
und Hessen weit vorn vertreten sind, was die Um-
setzung anbelangt. Ja, ich weiß, Vertreterinnen und
Vertreter der Opposition werden jetzt sagen, die Bit-
kom-Studie hat andere Ergebnisse gezeigt. Nein,
wir sind da auf Platz 4 vertreten bei der OZG-Um-
setzung im engen Abstand zu Schleswig-Holstein
und Nordrhein-Westfalen.

Aber mit Blick auf Platz 11 im Bereich digitaler Ver-
waltung erkennen wir auch an, dass wir noch mal
einen deutlichen Push brauchen. Da der Bund aber
weiterhin die groß angekündigte OZG-2.0-Novelle
schuldig bleibt – wir haben erst heute Morgen wie-
der davon gehört und darüber gesprochen –, vor al-
lem wegen der Verweigerungshaltung der CDU-ge-
führten Bundesländer im Bundesrat, muss weiterhin
jeder selbst sehen, wo er bleibt. Es bleibt bitter fest-
zustellen, dass gerade die Bundes-FDP außer mar-
kigen Worten bisher produktiv nichts beizutragen
gehabt hat.

(Zwischenruf Abg. Schubert, DIE LINKE: Bei
so vielen Themen!)

Sagen wir es, wie es ist: Die Hauptlast des E-Go-
vernments liegt am Ende – nicht nur in Thüringen,
sondern überall – in den Kommunen. Von daher sei
von hier aus noch mal die dringliche Empfehlung
an die Kommunen erneuert, sich bei der Einführung
der Fachverfahren und im Leben, dem echten Le-
ben digitaler Datenverarbeitung vom extra dafür ge-
gründeten kommunalen IT-Dienstleister KIV unter-
stützen zu lassen.

Aber zum E-Government-Gesetz: Welche Änderun-
gen stehen eigentlich genau drin, worum geht es,
was haben wir vor? Im Rahmen der Experimentier-
klausel können Formen der elektronischen Kommu-
nikation zugelassen werden, also die sogenannte
Schriftformersetzung, beispielsweise in Form einer
E-Mail. Das ist geregelt in § 12 Abs. 2. Aber die-
se Klausel endet 2026, diese Experimentierklausel.
Und in realistischer Betrachtung brauchen wir hier
eine Fristverlängerung bis Ende 2029, weshalb das
auch so im Gesetzentwurf steht.

Zudem sollen Kommunen landkreisübergreifend im
Bereich IT und E-Government besser zusammen-
arbeiten können, so geregelt in § 27 Thüringer E-
Government-Gesetz. Was heißt das? Gemeinsame
kommunale Rechenzentren sorgen für einen effizi-
enteren Mittel- und Personaleinsatz bei der Betreu-
ung der IT-Infrastruktur und können dabei helfen,
gleichartige Fachanwendungen auch gemeinsam
zentral zu hosten und zu administrieren.
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